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Anfrage der Fraktion Die Grünen im Stadtbezirk Rodenkirchen gem. § 4 der Geschäftsordnung 
des Rates - AN/0636/2016 
Projekt "Essbare Stadt" - hier: Weinanbau an der Bezirkssportanlage Sürther Feld 

Zur Anfrage der Fraktion Die Grünen im Stadtbezirk Rodenkirchen nimmt die Sportverwaltung wie 
folgt Stellung: 
 
Frage 1: Ist der Lärmschutzwall an der Bezirkssportanlage Sürther Feld grundsätzlich für den 
Weinbau geeignet? Falls nein, was steht dagegen? 
 
Antwort: 
Eine Eignung für den Weinbau wurde seitens der Sportverwaltung nicht überprüft. Die Lärmschutz-
wälle und die angrenzenden Bereiche werden im Bebauungsplan Nr. 71380/03 als Ausgleichsfläche 
“M4“ ausgewiesen. Gemäß B-Plan setzt sich die Fläche aus 80% Langgraswiese (EA 31), 10% ver-
einzelte Strauchgruppen (BB 1) und 10 % Einzelbäume (BF 31) zusammen. In diesem Zusammen-
hang hat die Sportverwaltung gegenüber einer landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen erhebliche 
Bedenken, bzw. kann diesen ohne Änderung des Bebauungsplanes nicht zustimmen. 
 
Frage 2: Wie groß ist der Neigungswinkel der Böschung, welche Bodenbeschaffenheit liegt 
vor? 
 
Antwort: 
Das Böschungsverhältnis der Lärmschutzwälle liegt im Regelfall bei 1:2 (1 m Höhenunterschied bei 2 
m Strecke) dies entspricht einem Böschungswinkel von ca. 27°, in Teilbereichen liegt ein Böschungs-
verhältnis von bis zu 1:1,5 (ca. 34°) vor. 
 
Die Wälle wurden mit dem vorhandenen Boden im Bereich der Spielfelder unter lagenweiser Verdich-
tung aufgebaut. Im Bereich des westlichen Walles (mit Lärmschutzwand) ist Dorosol C 30 in den Bo-
den eingearbeitet worden, um eine ausreichende Tragfähigkeit für die Lärmschutzwand zu erreichen. 
In den steileren Teilbereichen wurden zur Böschungssicherung Faschinen aus Totholz eingebaut. Die 
aufgebrachte Oberbodenschicht weist bei beiden Wällen eine Dicke von 15 cm auf. 
 
Frage 3: Gibt es seitens der Verwaltung Bedenken gegen eine Nutzung eines Teils der Bö-
schungen (Süd- bzw. Südost-Hanglage) durch Weinbau? Falls ja, welche? 
 
Antwort: 
Aufgrund der Ausweisung als Ausgleichsmaßnahme im Bebauungsplan (s. Pkt 1), schließt die Sport-
verwaltung derzeit die Nutzung der Böschungen zum Weinanbau aus. 
 
Zudem besteht bei Arbeiten in Hanglagen generell ein erhöhtes Unfallrisiko, für das von seitens der 
Sportverwaltung in diesem Zusammenhang keine Verantwortung übernommen werden kann. 
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